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§ 63 T-StG Gegenstand und Umfang
der Enteignung

T-StG - Stral3engesetz, Tiroler

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.05.2025

(1) Durch Enteignung kdnnen

a) an Grundstlcken das Eigentum sowie Dienstbarkeiten und andere Rechte, die zum Gebrauch oder zur Nutzung
des Grundstuickes berechtigen, eingeraumt werden,

b) unbeschadet des8 71 Abs. 4 Dienstbarkeiten, Reallasten und andere im Privatrecht begriindete dingliche und
obligatorische Rechte, die zum Gebrauch oder zur Nutzung eines Grundstuckes berechtigen, eingeschrankt oder
entzogen werden.

(2) Eine Enteignung ist nicht zulassig

a) an Grundstlcken des Bundes und des Landes, die 6ffentlichen Zwecken dienen, und

b) an Grundstlicken, die Zwecken dienen, fur die nach anderen Gesetzen eine Enteignung zuldssig
ist.

(3) Eine Enteignung durch Einrdumung des Eigentums an einem Grundstick ist nur zuldssig, wenn der Zweck der
Enteignung nicht durch Einrdumung eines anderen Rechtes nach Abs. 1 lit. a verwirklicht werden kann.

(4) Eine Enteignung ist nur in dem zur Verwirklichung ihres Zweckes erforderlichen Umfang zulassig.

(5) Wirden bei der Enteignung eines Teiles eines Grundstlickes Grundstlcksreste entstehen, die weder in der
bisherigen Weise noch sonst zweckmaRig nutzbar wdren, so sind auf Antrag des Enteigneten auch diese
GrundstUcksreste zu enteignen.

(6) Wirde ein Grundstick durch im Wege der Enteignung einzurdumende Rechte derart belastet werden, daf3 es
weder in der bisherigen Weise noch sonst zweckmaRig nutzbar ware, so ist auf Antrag des Enteigneten das Grundsttick
durch Einrdumung des Eigentums zu enteignen.

(7) Wirde die nach § 38 Abs. 3 fur den Wegfall einer Verkehrsverbindung zu leistende Vergltung den Verkehrswert des
durch diese Verkehrsverbindung erschlossenen Grundstiickes Ubersteigen, so ist das Grundstlck auf Antrag des
StralBenverwalters zu enteignen.
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file:///
https://www.jusline.at/gesetz/t-stg/paragraf/71
https://www.jusline.at/gesetz/t-stg/paragraf/38

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 63 T-StG Gegenstand und Umfang der Enteignung
	T-StG - Straßengesetz, Tiroler


